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Stempel der abgebenden Schule 
 
 

GUTACHTEN  
zum Übergang in weiterführende Schulformen an den beruflichen Schulen  

(Berufsfachschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium)1 
 
 

1. Persönliche Daten 

Name  Vorname  

Geburtsdatum  Geburtsort  

Geschlecht � männlich          � weiblich 
Staatsangehörig-
keit 

 

 

2. Schulische Daten 

 
   

Besuchte Schulform Klasse Klassenleitung 
 
3. Gewünschter Bildungsgang (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

Zweijährige Berufsfachschule Fachoberschule Berufliches Gymnasium 

� Elektrotechnik 
� Ernährung u. Hauswirtschaft 
� Farbtechnik und 

Raumgestaltung 
� Holztechnik 
� Medizinisch-technische und 

krankenpflegerische Berufe 
� Metalltechnik 
� Sozialpflegerische und 

sozialpädagogische Berufe 
� Wirtschaft und Verwaltung 
 

� Elektrotechnik 
� Gesundheit 
� Sozialwesen 
� Technik 

� Informationstechnik 
� Maschinenbau 

� Textiltechnik u. 
Bekleidung 

� Wirtschaft 
� Wirtschaft u. Verwaltung 

� Wirtschaftsinformatik 
 

� Ernährung und Hauswirtschaft 
� Gesundheit und Soziales 

� Gesundheit 

� Technik 
� Biologietechnik 

� Datenverarbeitungstechnik 
� Elektrotechnik 

� Gestaltungs- u. Medientechnik 

� Maschinenbau/Mechatronik 

� Wirtschaft 
 

 
4. Gewünschte berufliche Schule 
 

� August-Bebel-Schule, Richard-Wagner-Str. 45, 63069 Offenbach, Tel.: 069/838342-0 

� Georg-Kerschensteiner-Schule, Georg-Kerschensteiner-Str. 2, 63179 Obertshausen, Tel.: 06106/6009-0 

� Gewerblich-technische Schulen, Schloßgrabenstr.10, 63065 Offenbach, Tel.: 069/8065-3000 

� Käthe-Kollwitz-Schule, Buchhügelallee 90, 63071 Offenbach, Tel.: 069/80652945 

� Marienschule, Ahornstr. 33, 63071 Offenbach (nur BFS), Tel.: 069/851081 

� Max-Eyth-Schule, Frankfurter Str. 160 – 166, 63303 Sprendlingen, Tel.: 06103/31316789 

� Theodor-Heuss-Schule, Buchhügelallee 86, 63071 Offenbach, Tel.: 069/80652435 

                                                 
1
 siehe dazu: 

- Verordnung über die Ausbildung und die Prüfung an zweijährigen Berufsfachschulen vom 17. Februar 2000 (ABl 3 /00, S. 170, 
zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Februar 2006 (ABl 3/06, S. 179) 

- Verordnung über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen vom 2. Mai 2001 (ABl. S.299, zuletzt geändert durch 
die Verordnung vom 23.Juni 2006 (ABl. S. 463) 

- Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO) vom 20. Juli 2009 



 - 2 - 

5. Qualifikationen und Kompetenzen 

 

Qualifikationen und Kompetenzen  1 = sehr ausgeprägt  
6 = nicht feststellbar 

Lern- und Leistungsbereitschaft 1 2 3 4 5 6 

Aufgaben und neue Sachverhalte verstehen 1 2 3 4 5 6 

Konzentration und Durchhaltevermögen 1 2 3 4 5 6 

Mündliche Beteiligung im Unterricht 1 2 3 4 5 6 

Ausdruck, Umgangsformen, sich präsentieren  1 2 3 4 5 6 

Soz. Kompetenz (Hilfsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein) 1 2 3 4 5 6 

Teamfähigkeit (Zusammenarbeit, Konfliktfähigkeit) 1 2 3 4 5 6 

Kritik üben und Kritik annehmen 1 2 3 4 5 6 

Fähigkeit Probleme zu lösen 1 2 3 4 5 6 

Kenntnis der deutschen Wort- und Schriftsprache 1 2 3 4 5 6 

Besondere Fähigkeiten, Kenntnisse, Interessen: 
 

 
6. Eignungsfeststellung 
 

 Die Klassenkonferenz am __________ hat die Bewerberin/den Bewerber für den Besuch der  

 Berufsfachschule als ���� geeignet     ���� nicht geeignet beurteilt. 

 

 Die Klassenkonferenz am __________ hat die Bewerberin/den Bewerber für den Besuch der 

 Fachoberschule als ���� geeignet     ���� nicht geeignet beurteilt. 

 

 Die Klassenkonferenz am _________ hat die Bewerberin/den Bewerber für den Besuch des 

 Beruflichen Gymnasiums als ���� geeignet     ���� nicht geeignet beurteilt. 

 
 
 
 
 
             

Ort, Datum      Unterschrift der Klassenleitung 

 
 
 
 
Zusätzliche Informationen: 

1. Es besteht sonderpädagogischer Förderbedarf:   � ja � nein 
Wenn ja, Aktenzeichen, Fachrichtung und Zeitraum:  
 

            

             

2. Ein Förderplan existiert: � ja, ist beigelegt  �   nein 
 

3. Der Erlass zum „Nachteilsausgleich" oder die Verordnung zur "LRR" wurde  

bei dieser Schülerin/bei diesem Schüler zur Entlastung genutzt? � ja � nein 


